
1. Förderregelungen für Heizungsanlagen*

Bei erstmaliger Umstellung einer bestehenden Heizungsanlage auf Erdgas gewähren die 
Stadtwerke einen Zuschuss.

Bei Einbau einer Brennwertanlage beträgt der einmalige Zuschuss für 
Ein- und Mehrfamilienhäuser: 250,- € je beheizte WE

Für sonstige Erdgasheizungen beträgt der einmalige Zuschuss für Ein- und Mehrfamilienhäuser: 150,- € je beheizte WE

Maximale Förderung: 5 WE je Hausanschluß

Die Förderung gilt auch für Gewerbekunden:
 ▪  Bei Anlagen bis 50 kW Leistung:
 ▪  Bei Anlagen ab 50 kW Leistung:

250,- €
500,- €

2. Förderregelungen für Blockheizkraftwerke*

Bei Installation eines Erdgas-Blockheizkraftwerkes beträgt der einmalige Zuschuss: 250,- € je beheizte WE

Maximale Förderung: 4 WE je Haus

Die Förderung gilt auch für Gewerbekunden:
 ▪  Bei Anlagen bis 50 kW thermische Leistung:
 ▪  Bei Anlagen ab 50 kW thermische Leistung:

250,- €
500,- €

3. Förderregelungen für Solaranlagen*

Für thermische Solaranlagen in Verbindung mit einer Erdgasheizung oder Erdgaswärmepumpe 
gewähren wir eine einmalige Förderung auf die Kollektorfläche von (gilt nicht für Schwimmbäder): 100,- € je m²

Maximale Förderung: 500,- € je Anlage

4. Förderregelungen für Erdgasfahrzeuge

Neufahrzeuge und umgerüstete Fahrzeuge (max. 3 Jahre alt) von Privatkunden
können ein halbes Jahr kostenlos an einer unserer Erdgastankstellen tanken.

1/2 Jahr lang kostenlos 
Erdgas tanken

Gewerbekunden erhalten eine Förderung in Höhe von 300 kg je Fahrzeug. 300 kg

Jeder Antragsteller erhält einmalig eine Förderung innerhalb von 4 Jahren
(nur für erstmalig geförderte Fahrzeuge von Kunden der Stadtwerke Herne).

5. Förderung von Erdgaswärmepumpen*

Bei erstmaliger Anschaffung beträgt der Zuschuss: 750,- €

6. Förderung von Erdgaswäschetrocknern*

Bei erstmaliger Anschaffung beträgt der Zuschuss: 100,- €

7. Förderung von Elektro-Mobilität

Privat- und Gewerbekunden erhalten bei Anschaffung eines Elektro-PKW:                            
Privat- und Gewerbekunden erhalten bei Anschaffung eines Pedelecs:

500,- Euro                                                                  
100,- Euro

Zusätzlich kann der Antragsteller ein Jahr kostenlos an der Ladestelle „Grenzweg“ Strom tanken.

* Sofern der Bezug von Erdgas vor Ablauf der Bindungsdauer von 5 Jahren beendet wird, ist der Zuschussnehmer zur sofortigen Rückzahlung der Fördermittel verpflichtet.

Weitere Infos:	
Gerhard Hofmann (02323 592-289)
beratung@stadtwerke-herne.de 
www.stadtwerke-herne.de
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